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Die Akten können ab sofort von 08.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 16.30
Uhr, am Montag Nachmittag bis 18.00 Uhr, bei der Gemeinderatskanzlei,
Gemeindehaus, 2. Stock, eingesehen werden. Ausserhalb der Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 01 913 11 33) zwischen 07.00 und
19.00 Uhr.
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Verselbstständigung der Gemeindewerke /
Teilrevision der Gemeindeordnung

ANTRAG

Der Gemeinderat unterbreitet zur Abstimmung durch die Urne folgenden
Antrag:

Der Verselbstständigung der Gemeindewerke Küsnacht und den damit
verbundenen Änderungen der Gemeindeordnung der Politischen Gemein-
de Küsnacht (Teilrevision 2004) wird zugestimmt.

(Eine Gegenüberstellung von alter und neuer Gemeindeordnung finden Sie im
Anhang 1)

Das Wichtigste in Kürze

Das sind die wichtigsten Überlegungen für den Antrag des Gemeinderates zur
Verselbstständigung der Gemeindewerke per Frühjahr 2005:

• Immer mehr Markt: Das Umfeld der Gemeindewerke mit ihren Aktivitäten
Strom-, Erdgas- und Wasserversorgung sowie der Kabeldienste entwickelt
sich immer stärker in Richtung freier Markt. Die Anforderungen an die Unter-
nehmensführung steigen kontinuierlich.

• Bisherige Monopolordnung ist bereits aufgebrochen: Das Bundesge-
richt hat die Freiburgischen Elektrizitätswerke zur Durchleitung von Strom
eines Drittlieferanten verpflichtet und damit die Marktöffnung im Strom- und
Erdgasbereich bereits erzwungen. Der Bund erarbeitet ein neues Strom-
versorgungsgesetz, um diese Marktöffnung in geordnete Bahnen zu lenken.

• Verselbstständigung als Antwort: Mit der Verselbstständigung der
Gemeindewerke in die «Werke Küsnacht AG», eine Aktiengesellschaft nach
Art. 620 ff. Obligationenrecht (OR), sollen die Voraussetzungen geschaffen
werden, damit die Werke auch in einem veränderten Umfeld weiterhin
bestehen und trotzdem die öffentlichen Interessen gewährleisten können.
Die Teilrevision der Gemeindeordnung bildet die gemeinderechtliche Vor-
aussetzung für die Verselbstständigung.

• Flexible Unternehmung unter kompetenter Führung: Die Verselbststän-
digung schafft die notwendige Flexibilität und Fachkompetenz in der Unter-
nehmensführung und sie vereinigt Kompetenz und Verantwortung. In der
bisherigen öffentlich-rechtlichen Organisationsform mit ihren politischen
Entscheidungsträgern ist dies im notwendigen Umfang nicht möglich.



• Risikobegrenzung bei negativen Betriebsergebnissen: Die Aktien der
verselbstständigten Werke sind zu 100% im Verwaltungsvermögen der
Gemeinde. Diese Eigentumsverhältnisse müssen durch eine Urnenabstim-
mung begründet und können auch nur durch eine solche geändert werden.
Die Führung der Gemeindewerke als Aktiengesellschaft verhindert die
direkte Belastung der Gemeindefinanzen bei negativen Betriebsergebnis-
sen.

• Grundversorgung bleibt gesichert: Die Konzessionsverträge verpflichten
die Werke Küsnacht AG weiterhin zum Anschluss der Strom- und Wasser-
bezüger an das Verteilnetz im gesamten Gemeindegebiet und zur Lieferung
von Wasser an alle Kunden sowie von Strom an diejenigen Kunden, die
ihren Stromlieferanten nicht frei wählen können.

• Grundlagen für die Gebührenerhebung werden weiterhin von den
StimmbürgerInnen definiert: Die Konzessionen und damit auch die Kon-
kretisierung der öffentlichen Aufträge und die Grundlagen für die zukünfti-
gen Gebühren werden im Anschluss an die Urnenabstimmung von der
Gemeindeversammlung beschlossen. Sie sind langfristig gültig und für die
Werke Küsnacht AG verbindlich.

• Doppelte Aufsicht durch den Gemeinderat: Der Gemeinderat nimmt
einerseits die Aktionärsrechte der Gemeinde Küsnacht wahr und überwacht
anderseits die Erfüllung der den Werken mit der Konzession übertragenen
öffentlichen Aufgaben. So bleibt die Aktiengesellschaft in der Politischen
Gemeinde eingebunden.

• Arbeitsbedingungen für 34 Arbeitsplätze werden erhalten: Die Arbeits-
bedingungen werden auch im neuen, privatrechtlichen Status weitgehend
übernommen. Die Vorsorge der Mitarbeitenden bleibt bei der Pensionskas-
se der Gemeinde. 
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1. Weshalb eine Verselbstständigung der
Gemeindewerke?

1.1 Das veränderte Marktumfeld

Die Anforderungen an die Führung von Versorgungswerken sind in den letzten
Jahren ständig gestiegen. Für gemeindeeigene Werke bedeuten insbesondere
die Öffnung der Märkte im Strom- und Erdgasbereich aber auch bei den Kabel-
diensten eine neue Herausforderung. Das Bundesgericht hat mit Entscheid
vom 17. Juni 2003 die Freiburgischen Elektrizitätswerke auf der Grundlage des
Kartellgesetzes zur Durchleitung von Strom eines Drittlieferanten verpflichtet
und damit die bisherige Monopolordnung aufgebrochen. Das Urteil ist auch für
die Erdgasversorgung massgebend. Der Bundesrat ist gegenwärtig daran ein
neues Stromversorgungsgesetz auszuarbeiten, um die Marktöffnung in geord-
nete Bahnen zu lenken. Die Elektrizitätsunternehmen, welche die Höchstspan-
nungsnetze betreiben, werden Anfang 2005 Swiss Grid gründen und ihr den
Betrieb des Höchstspannungsnetzes übertragen. Damit wird der Markt auf
dem Höchstspannungsnetz in der Schweiz ermöglicht. Eine entsprechende
Gesetzesgrundlage ist ebenfalls in Vorbereitung.

Die neuen Herausforderungen in den einzelnen Versorgungsbereichen können
wie folgt umschrieben werden:

• Der Handel im Strommarkt wird immer volatiler, d.h. die Preise schwanken
immer stärker innerhalb sich vergrössernder Bandbreiten. Mit dem Vordrin-
gen ausländischer Anbieter auf den schweizerischen Markt muss mit einer
weiteren Verschärfung des Wettbewerbs gerechnet werden, womit sich
auch der Kampf um Margen verstärken wird. Die Investitionen und Abläufe
müssen optimiert werden, ohne dass die bisherige Qualität darunter leiden
darf. Wer die geforderte Qualität nicht erbringt, wird aus dem Markt aus-
scheiden. Die Kunden werden ihren Stromlieferanten frei wählen können. In
einer ersten Phase werden es zwar nur diejenigen Kunden sein, die einen
Strombedarf von mehr als 100 MWh pro Jahr beziehen. In Küsnacht wird
das voraussichtlich rund 50 Kunden betreffen. Es sind aber politische
Bestrebungen im Gange, die auch alle KMU-Betriebe, unabhängig von
ihrem Strombedarf, zum freien Markt zulassen wollen (Initiative Speck im
Nationalrat).

• Bei den Kabeldiensten hat sich seit Inkrafttreten des Fernmeldegesetzes 
im Jahre 1997 der Markt zunehmend liberalisiert, und auch beim Erdgas
existiert heute ein freier Markt. 

• Bei der Wasserversorgung verpflichtet die Gesetzgebung von Bund und
Kanton die Gemeinden zur Bereitstellung und Lieferung des Trinkwassers
in einwandfreier Qualität und Menge sowie zur Sicherstellung der Lösch-
wasserversorgung. Bei der Wasserversorgung besteht kein Markt. Die Wer-
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ke sind aber angesichts knapper werdender Finanzen zu höherer Wirt-
schaftlichkeit und Kostentransparenz gezwungen. Die Gemeinde kann
ihren öffentlichen Auftrag mittels gemeindeeigenen oder über verselbst-
ständigte Werke erfüllen. Es macht aber organisatorisch keinen Sinn, die
Wasserversorgung von den übrigen Versorgungssparten zu trennen.

Entsprechend dieser neuen Entwicklungen steigen die Risiken und die Anfor-
derungen an die Werke. Die Veränderungen erfordern eine rechtzeitige Anpas-
sung der Strukturen und Abläufe. Die Werke Küsnacht AG wird dafür eine
gewisse Zeit benötigen. Der Zeitpunkt für den Verselbstständigungsentscheid
ist deshalb jetzt gekommen. 

Die zu erwartende Entwicklung der Marktöffnung im Elektrizitätsbereich

Eine ganze Reihe von Gemeinden hat sich bereits auf dieses neue Umfeld aus-
gerichtet und für ihre Werke Aktiengesellschaften nach Obligationenrecht (OR)
gegründet (u.a. Erlenbach, Meilen, Uetikon, Dübendorf, Opfikon, Uster, Wald,
Wallisellen). Die Erfahrungen in diesen Gemeinden sind positiv. Andere
Gemeinden (Zürich, Dietlikon) haben sich gegen die Verselbstständigung aus-
gesprochen. Winterthur hat die Vorlage nach Ablehnung des Elektrizitäts-
marktgesetzes im Herbst 2002 zurückgezogen. Man befürchtete in diesen
Gemeinden offenbar einen Verlust der Kontrolle über die gemeindeeigenen
Werke oder wollte die Marktöffnung rückgängig machen. Die Strom-, Erdgas-
und Fernmeldemärkte verändern sich aber unabhängig vom Willen der Stimm-
bürgerInnen.
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1.2 Anforderungen an die Tätigkeit im Markt

Die Tätigkeit im Markt verlangt vermehrtes unternehmerisches Verhalten. Die
Entscheidungen müssen mit erhöhter fachlicher Kompetenz flexibel und rasch
getroffen werden. Kurze Entscheidungswege sind notwendig. Bisher waren
Beschlüsse teilweise bis zur Gemeindeversammlung und damit über vier Stu-
fen (Betriebsleitung, Werkkommission, Gemeinderat und Gemeindeversamm-
lung) erforderlich. Betriebswirtschaftliche und unternehmerische Kriterien tre-
ten gegenüber rein politischen Anliegen in den Vordergrund. Dabei ist aber der
von den StimmbürgerInnen bestimmte öffentliche Auftrag ohne Einbusse
sicherzustellen. 

Mit der Verselbstständigung können die unternehmerischen Risiken der Werke
vom Gemeindevermögen getrennt werden. Benötigt die Aktiengesellschaft
weitere eigene Mittel, können die StimmbürgerInnen darüber entscheiden und
allfällige Verluste müssen nicht direkt durch Steuergelder gedeckt werden. Die
Eröffnungsbilanz der Aktiengesellschaft und die Rechnungslegungsvorschrif-
ten zwingen zu Transparenz und erlauben betriebswirtschaftlich korrekte Beur-
teilungen und Entscheidungen.

1.3 Die Verselbstständigung der Gemeindewerke als beste Antwort auf
die zukünftigen Veränderungen im Markt

Die Ausgliederung der Gemeindewerke in eine eigenständige Aktiengesell-
schaft der Gemeinde gemäss Artikel 620 ff. OR ist die beste Lösung. Sie hat
sich in der Praxis als Gesellschaftsform für verselbstständigte Werke bewährt.
Die Verselbstständigung umfasst alle Bereiche der Gemeindewerke: Stromver-
sorgung, Elektroinstallation, EW-Laden, Erdgasversorgung, Kabeldienste und
Wasserversorgung. Aus rechtlichen Gründen ist es nicht möglich, die ange-
strebte Flexibilität der Unternehmung durch eine blosse Anpassung der
Gemeindeordnung vollumfänglich zu erreichen. Die Kompetenzdelegation
durch den Gemeinderat ist ausschliesslich auf dessen Mitglieder und dessen
Ausschüsse beschränkt. Eine weitergehende Delegation ist ausgeschlossen.
Diese Grenzen der Delegationsmöglichkeit sind politisch begründet. Sie
schränken die Handlungsfreiheiten der Behörden bewusst ein, entsprechen
aber den heutigen unternehmerischen Anforderungen in einem zunehmend
liberalisierten Umfeld nicht mehr. Dies lässt sich anhand der folgenden Bei-
spiele illustrieren:

• Werden Preisverhandlungen mit Grosskunden geführt, müssen die Werke
bis anhin immer unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Gemeinderat
verhandeln. Die Konkurrenz in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft
kann ohne Umwege, d.h. rasch abschliessen und erringt dadurch Vorteile.
Fach- und Entscheidkompetenz sowie die zugehörige Verantwortung sind
in der Aktiengesellschaft sinnvoll gebündelt. 
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• Bei der Einführung neuer Produkte (zum Beispiel Angebote im Zusammen-
hang mit erneuerbaren Energien) müssen die bestehenden Reglemente und
Verordnungen durch die Gemeindeversammlung geändert werden. Dies
erschwert ein flexibles, zeitgerechtes und den Marktverhältnissen entspre-
chendes Handeln.

• Um die Kunden auch in Zukunft optimal bedienen zu können, sollen Koope-
rationen mit anderen Gemeindewerken und Gesellschaften eingegangen
werden, so etwa beim Einkauf von Energie (Strom und Erdgas), beim
Beschaffungswesen, der Informatik oder im Rechnungswesen. Bei Koope-
rationen zwischen Werken, die als Aktiengesellschaft organisiert sind, und
Werken, die in eine öffentlich-rechtliche Organisation integriert sind, ver-
handeln die Organe einer Aktiengesellschaft (Verwaltungsratspräsident und
Geschäftsleiter) mit Personen, die jeweils nachträglich die Zustimmung des
Gesamt-Gemeinderates einholen müssen. Zudem zeigt die Erfahrung, dass
Werke in der Form von Aktiengesellschaften lieber mit anderen Werken
zusammenarbeiten, welche die gleiche Rechtsform haben.

• Amortisationen von Investitionen werden bei öffentlich-rechtlichen Organi-
sationsformen gemäss den gesetzlichen Vorgaben (10 % auf Restwert) vor-
genommen. Sie sind nicht auf betriebswirtschaftliche Anforderungen (z.B.
30 Jahre linear infolge längerer Lebensdauer der Anlagen) ausgerichtet.
Damit wird eine betriebswirtschaftlich sinnvolle und erfolgreiche Unterneh-
mensführung erschwert. 

Das Gemeindegesetz des Kantons Zürich ist in Revision. Wird diese gutge-
heissen, so können Gemeinden auch selbstständige Anstalten bilden. Gegenü-
ber der Aktiengesellschaft hat die selbstständige Anstalt aber immer noch ent-
scheidende Nachteile: Da sie vom öffentlichen Recht beherrscht ist, benötigt
sie auch für jede Aktivität im Wettbewerbsbereich eine detaillierte gesetzliche
Grundlage. Die Anstalt ist in ihrer Tätigkeit in der Regel auf das Hoheitsgebiet
der Gemeinde beschränkt. Die Flexibilität wäre damit weiterhin wesentlich ein-
geschränkt und die bei der Aktiengesellschaft mögliche organisatorische
Mischung aus öffentlichem Auftrag und wettbewerbsorientiertem Handeln ist
nicht in gleicher Art möglich. Die in der Praxis erprobten und klaren Kompe-
tenzzuordnungen der einzelnen Organe der Aktiengesellschaft fehlen und kön-
nen im öffentlichen Recht kaum ausreichend nachgebildet werden. 

Mit der vorgeschlagenen Teilrevision der Gemeindeordnung will der Gemein-
derat sicherstellen, dass trotz der neuen Rechtsform: 

– der öffentliche Versorgungsauftrag der Gemeindewerke erhalten bleibt. Die-
se können den politischen Auftrag aber dank ihrer neuen Struktur nach
marktwirtschaftlichen Grundsätzen und im Rahmen der Sorgfalts- und Kon-
zessionspflichten konkurrenzfähig erfüllen;

– die Aufsicht bzw. Einflussnahme der Gemeinde über die Aktionärsrechte
und die Konzessionsverträge weiterhin sichergestellt bleibt. Die Politische
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Gemeinde hält 100% der Aktienanteile. Die Werke Küsnacht AG besteht als
eigenständiges Unternehmen weiter;

– die Verselbstständigung der Werke mit allen Aktiven ihrer heutigen Bilanz
erfolgt. Nicht betriebsnotwendige Mittel bleiben im Besitze der Gemeinde.

1.4 Der Stimmbürger entscheidet über weitere Elemente an der 
Gemeindeversammlung

Nach dem Grundsatzentscheid über die Bildung der Aktiengesellschaft mit der
Teilrevision der Gemeindeordnung wird der Gemeinderat der Gemeinde-
versammlung voraussichtlich im Dezember die Konzessionen zum Entscheid
vorlegen. Darin sind die politischen öffentlichen Aufträge konkretisiert und 
die entsprechenden Gebührengrundsätze aber auch die Kompetenzen für die
Preisbildung festgehalten.

Alle weiteren für die Regelung der Rechtsverhältnisse erforderlichen Doku-
mente sind weitgehend vorbereitet und liegen zur Einsicht auf. Die Kompetenz
zu deren Erlass ist wie folgt geregelt:

Gemeindeordnung

Konzession Strom

Konzession Gas

Konzession Wasser 

PK Anschlussvertrag

Vertrag Seewasserwerk

Organisationsreglement

Anstellungsbedingungen

Geschäftsbedingungen

Urnenabstimmung

Gemeindeversammlung Gemeinderat

Verwaltungsrat

Bewilligung Kabeldienste

Statuten Werke K. AG
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1.5 Die Vorteile überwiegen die Nachteile der Verselbstständigung 
deutlich

Als Nachteil erweist sich, dass verselbstständigte Gemeindewerke in den
Bereichen, in welchen sie in Konkurrenz zu privaten Dritten aktiv sind (Strom-
lieferung, Erdgasversorgung und Kabeldienste), steuerpflichtig sind. Für öffent-
liche Aufgaben (Wasserversorgung) besteht die Möglichkeit der Steuerbefrei-
ung. Steuern fallen nur an, wenn Gewinne erzielt werden. Ein Drittel der Steuern
steht der Gemeinde zu. Im Vergleich zu heute fallen auch verhältnismässig
geringe Mehrkosten für die Entschädigung des Verwaltungsrats und der Revi-
sionsstelle an. Das Honorar des Verwaltungsrats genehmigt die Generalver-
sammlung. Es soll branchenüblich sein. Die Vorteile der Bildung einer Aktien-
gesellschaft mit der verstärkt betriebswirtschaftlich ausgerichteten Aktivität
sind viel gewichtiger als die anfallenden Mehrkosten.

Als weitere Konsequenz einer Verselbstständigung der Gemeindewerke wer-
den Investitionen grundsätzlich nach dem betriebswirtschaftlich notwendigen
Bedarf sowie dem öffentlichen Auftrag durch den Verwaltungsrat beschlossen.
Der Verwaltungsrat trägt die Gesamtverantwortung für die Erfüllung des öffent-
lichen Auftrags und die dafür eingesetzten Mittel. Damit kann der Stimmbürger
nicht mehr über die Investitionen entscheiden. Der Stimmbürger definiert an der
Gemeindeversammlung im Rahmen der Konzessionsverträge den öffentlichen
Auftrag der Aktiengesellschaft und die Grundsätze für die Gebührenerhebung.
Diese Verträge sind für die Aktiengesellschaft verbindlich. Andere Einflüsse auf
die Gemeindewerke hat die Gemeindeversammlung auch bisher nicht wahrge-
nommen. Insgesamt sind die Nachteile damit begrenzt und die Vorteile der Ver-
selbstständigung überwiegen deutlich.
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2. Die Bildung der Aktiengesellschaft 
«Werke Küsnacht AG»

2.1 Gemeindeordnung als Rechtsgrundlage

Die gesetzliche Grundlage für die verselbstständigten Gemeindewerke bildet
die Gemeindeordnung. Diese sieht in § 1 vor, dass die Gemeinde eine Aktien-
gesellschaft für die Bereiche Wasserversorgung, Elektrizitätsversorgung, Erd-
gasversorgung und Kabeldienste halten kann und sie definiert den öffentlichen
Auftrag im Bereich der Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Sie hält explizit
fest, dass die Gemeinde auch nach der Verselbstständigung der Gemeinde-
werke in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft Eigentümerin des gesamten
Aktienkapitals ist. Die revidierte Gemeindeordnung ordnet ferner die Kompe-
tenzen für den Erlass der Konzessionen, die Ausübung der Aktionärsrechte
sowie die Gewährung von Darlehen an die Werke Küsnacht AG. Sie erlaubt
zudem Anschlussverträge an die Pensionskasse der Gemeinde Küsnacht für
Körperschaften, die im öffentlichen Interesse der Gemeinde Küsnacht tätig
sind.

2.2 Gewährleistung der Versorgungssicherheit und Aufsicht

Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit und die Aufsicht der Gemeinde
über die neue Aktiengesellschaft wird dadurch sichergestellt, dass sämtliche
Aktien in der Hand der Politischen Gemeinde bleiben und die Aktionärsrechte
durch den Gemeinderat ausgeübt werden (§ 22 Ziff. 9 Gemeindeordnung).
Dazu gehören auch die Bestellung und die Abberufung der Organe (Verwal-
tungsrat, Revisionsstelle) der Aktiengesellschaft. Die Gemeindeversammlung
erteilt die Konzessionen (§ 12 Abs. 1 lit. 4) und konkretisiert so den öffentlichen
Versorgungsauftrag. Der Gemeinderat kann dadurch, dass er die Aktionärs-
rechte der Gemeinde vertritt und auf Grund seiner öffentlich-rechtlichen Auf-
sichtsfunktion direkt Einfluss auf den Verwaltungsrat nehmen. Sollte die Werke
Küsnacht AG ihre Pflicht zur Versorgung nicht erfüllen, kann sie vom Gemein-
derat dazu gezwungen werden. 

Der jährliche Geschäftsbericht und die Jahresrechnung wird von der Gesell-
schaft veröffentlicht. Der Gemeinderat hat als Aktionärsvertreter das Aus-
kunfts- und Einsichtsrecht gemäss den aktienrechtlichen Vorschriften. Unter
Wahrung der Geschäftsinteressen erhält er so auch Einblick in den Bericht der
Revisionsstelle inkl. deren allfälligen Erläuterungsbericht. So haben die Organe
der Gemeinde auch die Möglichkeit, die Werthaltigkeit der Aktien zu verifizie-
ren.

Gegen Verfügungen der Aktiengesellschaft im Bereich öffentlicher Aufgaben
kann der Kunde an den Gemeinderat und anschliessend an übergeordnete
Instanzen rekurrieren.
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2.3 Rechtsformwandel

Gemäss neuem eidgenössischem Fusionsgesetz, das Mitte 2004 in Kraft getre-
ten ist, kann der Gemeinderat für die schon heute mit eigener Rechnung aus-
gestatteten Werke einen Rechtsformwandel beschliessen. Damit werden die
Werke zur Aktiengesellschaft. Sie wechseln das «Rechtskleid» und sämtliche
Rechte und Verpflichtungen inklusive Verträge werden universal auf die Werke
Küsnacht AG übertragen. Dieser Rechtsformwandel wird nach Vorliegen des
Jahresabschlusses 2004 im Frühjahr 2005 möglich sein. 

2.4 Konzessionen und Bewilligungen

Nach dem Entscheid der Stimmberechtigten an der Urne legt der Gemeinderat
der Gemeindeversammlung die Konzessionen für die Strom-, Erdgas- und
Wasserversorgung vor. Die Konzession ist eine Mischung aus Gesetz und Ver-
trag zwischen Gemeinde und Aktiengesellschaft. In den Konzessionen wird die
öffentliche Aufgabe zur Strom- und Wasserversorgung sowie die Erfüllung der
Erschliessungspflichten gemäss kantonalem Baugesetz definiert. Sie enthalten
die Grundsätze für die Gebührenerhebung und die Werke Küsnacht AG werden
darin ermächtigt, den öffentlichen Grund für das Netz zu benutzen. Schliess-
lich wird auch eine allfällige Beendigung des Konzessionsverhältnisses und
deren Folgen geregelt. Dabei wird insbesondere sichergestellt, dass die Anla-
gen bei Beendigung der Konzession an das Gemeinwesen zurückfallen (soge-
nannter Heimfall).

Konzessionsgebiet ist grundsätzlich das gesamte Gemeindegebiet, wobei das
Gebiet Küsnachterberg und Forch weiterhin von den Elektrizitätswerken des
Kantons Zürich (EKZ) mit Strom versorgt wird.

Wegen des Fernmeldegesetzes kann die Gemeinde für Kabeldienste nur noch
eine Bewilligung ausstellen. Diese regelt die Benützung des öffentlichen 
Grundes. Die Konzession mit den diesbezüglichen Auflagen erteilt der Bund
abschliessend.

Die Werke Küsnacht AG wird mit der Gemeinde einen Vertrag abschliessen, in
welchem sie die Kosten aus dem Seewasserwerk übernimmt. Sie wird zudem
vertraglich verpflichtet, in Absprache mit der Gemeinde die erforderlichen Per-
sonen zur Geschäftsführung des Seewasserwerkes zu stellen. Die Organisati-
on des Zweckverbandes Seewasserwerk mit der Gemeinde Erlenbach wird
dadurch nicht berührt.

2.5 Kompetenzen werden neu geordnet; die Werke Küsnacht AG bleibt
in der Gemeinde eingebunden

Die Gemeindeordnung ordnet die Kompetenzen im Bereich der Versorgung
neu. Die Stimmberechtigten bleiben an der Urne zuständig für die Eigentums-
verhältnisse der Aktien, die Gemeindeversammlung entscheidet über die Kon-
zessionen für die Strom-, Erdgas- und Wasserversorgung. Der Gemeinderat
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vollzieht die Verselbstständigung, nimmt die Aktionärsrechte wahr und übt die
Aufsicht über die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben aus. Er formuliert die im
Interesse der Aktionärin zu befolgenden Anliegen. Innerhalb seiner bestehen-
den Kompetenzen zur Anlage von Geldern des Finanzvermögens kann er der
Aktiengesellschaft auch Darlehen oder Kontokorrentkredite gewähren. Bis zu
einem Betrag von höchstens 10 Mio. Franken können dies auch Darlehen zur
Finanzierung von vom Verwaltungsrat beschlossenen Investitionen im Bereiche
öffentlicher Aufgaben sein. Der Gemeinderat verwaltet im Rahmen seines
Finanzvermögens bisher schon deutlich höhere Beträge.

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Führung der Gesellschaft nach den
Vorgaben des Obligationenrechts. Er legt insbesondere die Tarife auf der Basis
der in den Konzessionen definierten Grundsätze für die Gebührenerhebung
sowie die Preisstrategie fest.

Die Werke bleiben auch als Aktiengesellschaft in die Politische Gemeinde 
eingebunden 

2.6 Anstellungsbedingungen des Personals bleiben bestehen

Gegenwärtig sind 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (32,4 Vollzeitstellen) für
die Gemeindewerke tätig. Die heute dem öffentlichen Recht unterstehenden
Anstellungsverhältnisse werden mit der Verselbstständigung der Gemeinde-
werke in privatrechtliche Arbeitsverhältnisse nach OR überführt. Dabei werden
die neuen Arbeitsverträge den heute geltenden Anstellungsbedingungen ent-
sprechend ausgestaltet und der Besitzstand bleibt für mindestens zwei Jahre
gewahrt. 
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Die berufliche Vorsorge wird mittels Anschlussvertrag im bisherigen Umfang bei
der Pensionskasse der Gemeinde Küsnacht aufrechterhalten. 

2.7 Finanzielle Umsetzungsschritte

Die Gemeindewerke Küsnacht erzielen jährlich einen Brutto-Umsatz von rund
Fr. 24 376 000 (Stand Rechnungsjahr 2003). Dieser verteilt sich wie folgt:

Elektrizität Fr. 13 598 000
Erdgas Fr. 4 616 000
Wasser Fr. 4 849 000
Kabeldienste Fr. 1 313 000

Total Fr. 24 376 000

Die vorhandenen Anlagen der Werke werden mit rund 33 Mio. Franken bewer-
tet. Zur Bestimmung des nominellen Aktienkapitals und zur Festlegung der
Darlehensverhältnisse zwischen der Gemeinde und der Werke Küsnacht AG
wurden die finanziellen Grundlagen detailliert erarbeitet. Sie zeigen in den
Marktbereichen tendenziell sinkende Bruttomargen der Werke. Mit marktübli-
chen Bewertungsmethoden wurde der Unternehmenswert der zu verselbst-
ständigenden Gemeindewerke eruiert. Die Aktiven und Passiven der Bereiche
Energieversorgung mit Strom und Erdgas sowie Kabeldienste bzw. diejenigen
des Bereichs Wasserversorgung werden alle in die neue Aktiengesellschaft im
Sinne von Art. 620 ff. OR eingebracht. Überführt werden auch das Werkge-
bäude und die übrigen betriebsnotwendigen Grundstücke (siehe Aufstellung im
Anhang). In wenigen Fällen werden Dienstbarkeiten errichtet. Die Aktiengesell-
schaft wird mit einem Aktienkapital von nominell Fr. 5 000 000.– ausgestattet,
wofür die Gemeinde Küsnacht sämtliche Aktien erhält. Diese Aktien bleiben
vollumfänglich im Verwaltungsvermögen der Gemeinde.
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Die voraussichtliche Bilanz der Werke Küsnacht AG zum Zeitpunkt des geplan-
ten Vollzugs der Verselbstständigung per Frühjahr 2005 sieht nach heutigen
Annahmen auf Basis der Zahlen Ende 2003 wie folgt aus:

Planbilanz per Verselbstständigung 1.1.2005 in 1000 Franken

AKTIVEN PASSIVEN

Umlaufvermögen Kurzfristiges Fremdkapital

Liquide Mittel 467 Kreditoren 628

Debitoren 3 938 Transitorische Passiven

Warenlager 124 Total kurzfristiges Fremdkapital 628

Angefangene Arbeiten 739

Total Umlaufvermögen 5 268 Langfristiges Fremdkapital

Darlehen 15 724

Anlagevermögen Rückstellungen für Konsumentenbelange 

(versteuert) 4 711

Werkgebäude 5 000 Total langfristiges Fremdkapital 20 435

Infrastruktur Elektrizität 18 109

Antennenanlage 1 130

Infrastruktur Erdgas 3 679 Eigenkapital

Bezugsrecht Wasser (Seewasserwerk) 2 520 Aktienkapital 5 000

Infrastruktur Wasser 2 359 Freie Reserven aus Neubewertung 10 725

Allgemeines Anlagevermögen 71 Bilanzgewinn 1 348

Total Anlagevermögen 32 868 Total Eigenkapital 17 073

TOTAL AKTIVEN 38 136 TOTAL PASSIVEN 38 136

Die Aktiven umfassen das gesamte Umlauf- und Anlagevermögen der heutigen
Werke im Zeitpunkt des Rechtsformwandels inklusive Dienstbarkeiten für Anla-
gen und Netze. Den Aktiven von rund Fr. 38 Mio. stehen ein Eigenkapital von
rund Fr. 17 Mio. und ein Darlehen von max. Fr. 16 Mio. gegenüber. Dabei wur-
de im Rahmen der Neufestlegung der Anlagenwerte der heutige Aktivenüber-
schuss von rund Fr. 8 Mio. um weitere rund Fr. 8 Mio. auf Fr. 16 Mio. erhöht.
Damit sind die verselbstständigten Gemeindewerke zu knapp 50% mit Eigen-
kapital und im Übrigen über ein anfängliches Darlehen der Gemeinde bis zu
einem Maximalbetrag von Fr. 16 Mio. finanziert. Die Spezialfinanzierungsreser-
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ve der Gemeindewerke wird der Werke Küsnacht AG als Rückstellung unter
dem Fremdkapital zur ausschliesslichen Senkung der Kosten resp. der Ver-
günstigung von Gebühren und Preisen für die Kunden zur Verfügung stehen.

Die von der Gemeinde gewährten Darlehen und/oder Kontokorrentkredite 
bleiben vollumfänglich im Finanzvermögen der Gemeinde. Es erfolgt eine kon-
tinuierliche Rückzahlung der Darlehen, die im Rahmen der Kompetenzen für
Finanzanlagen auch wieder erhöht werden können. 

2.8 Auswirkungen auf die Kunden

Kunden haben aufgrund der Verselbstständigung keine Preiserhöhungen zu
erwarten, da sich an der Kostenstruktur und den Aufwendungen der Aktienge-
sellschaft im Verhältnis zum jetzigen Zustand keine wesentlichen Veränderun-
gen einstellen werden. Die Neufestlegung der Anlagewerte in der Bilanz führt
nicht zu einer Veränderung der Preise. Diese müssen unabhängig vom Anla-
genwert in der Bilanz auf kalkulatorischen Grundlagen beruhen. Diese kalkula-
torischen Anlagewerte sind höher als die in der beim Rechtsformwandel beste-
henden Bilanz ausgewiesenen Werte. Zudem werden mit den Amortisationen
nicht frühere Kosten bereinigt, es wird lediglich das erforderliche Kapital für
Ersatzinvestitionen in der Zukunft bereitgestellt. Bisher stille Reserven werden
als freie Reserven ausgewiesen und stehen nach wie vor zur Verfügung der
Gesellschaft und damit auch der Kunden. Die neuen Werte in der Bilanz der
Aktiengesellschaft schaffen Transparenz und erlauben eine genaue Kontrolle.
Die betriebswirtschaftliche Umsetzung ermöglicht Kostensenkungen zuguns-
ten der Kunden.

Die Beziehungen zwischen der Werke Küsnacht AG und ihren Kunden werden
nach Massgabe der Konzession vertraglich bzw. öffentlich-rechtlich (Wasser-
versorgung, Erschliessung mit Elektrizität) geregelt.

2.9 Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Hinsichtlich der zu erwartenden Abgaben an die Gemeinde Küsnacht ergeben
sich keine wesentlichen Änderungen. Während bisher Abgaben direkt in die 
allgemeine Gemeindekasse flossen, werden sie neu in ungefähr gleichem
Umfang als Darlehenszinsen und Dividenden an die Gemeinde zurückgehen.
Die bisherigen Synergien mit Aktivitäten der Gemeinde werden auch weiterhin
genutzt.

Die Neufestsetzung der Anlagewerte vor dem Rechtsformwandel führt zu
einem Aufwertungsbuchgewinn von Fr. 25 Mio. Es wird im Rahmen der Bera-
tung des Voranschlags 2005 im Dezember 2004 beantragt werden, den dann-
zumaligen inneren Wert der Aktien von netto rund Fr. 17 Mio. zu Lasten dieses
Buchgewinnes auf den nominellen Wert von Fr. 5 Mio. abzuschreiben. 

Die Erhöhung des bisherigen Aktivenüberschusses von Fr. 8 Mio. auf Fr. 16 Mio.
wird später einen Mittelzufluss an die Gemeinde bewirken. Dieser ist aber klei-
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ner als die in vergangenen Jahren durch den Gemeindehaushalt getragenen
Verluste und zusätzlichen Amortisationen der Gemeindewerke in den Jahren
1986 - 1996 von insgesamt rund Fr. 26 Mio. Somit wird dieser frühere Beitrag
aus Steuergeldern zum Teil neutralisiert. 

Die einmaligen Kosten für die Verselbstständigung nach dem Entscheid durch
den Stimmbürger belaufen sind auf rund Fr. 80 000.–. Davon entfallen 
Fr. 50 000.– auf die Abgabe der Stempelsteuer auf dem neu gebildeten Aktien-
kapital. Diese Kosten werden durch die Werke Küsnacht AG getragen.

3. Entstehung und Akzeptanz

Der Gemeinderat und die Werkkommission haben seit 1999 die Entwicklung
des verschärften marktwirtschaftlichen Umfelds beobachtet und die Situation
klären lassen. Mitte 2003 hat der Gemeinderat eine Steuerungsgruppe, beste-
hend aus zwei Gemeinderäten, der Werkkommission, dem Betriebsleiter der
Gemeindewerke, dem Gemeindeschreiber und dem Abteilungsleiter Finanzen,
eingesetzt sowie Dr. Allen Fuchs, Partner Badertscher Dörig Poledna, Rechts-
anwälte, Zürich, zur Unterstützung beigezogen. Die Steuerungsgruppe wurde
vom Gemeinderat beauftragt, die Verselbstständigung der Gemeindewerke zu
prüfen und dem Gemeinderat einen entsprechenden Antrag zu unterbreiten. 

Der Gemeinderat hat zudem eine politische Begleitgruppe einberufen, die aus
Vertretungen aller politischer Organisationen sowie Vertretungen der Mitarbei-
tenden zusammengesetzt ist. Ihr wurden die Grundsätze der Verselbstständi-
gung dargelegt und es wurden ihre Fragen und Anregungen zur Bearbeitung
entgegengenommen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindewerke wurden ebenfalls in
die Erarbeitung miteinbezogen. Die Auswirkungen wurden ihnen erläutert. 

Die Öffentlichkeit wurde in der Presse und durch einen Versand in alle Haus-
haltungen verschiedentlich über die Vorbereitungen zur Verselbstständigung
der Gemeindewerke informiert.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat die vorgesehenen Änderungen der
Gemeindeordnung vorgeprüft und mit Schreiben vom 28. Mai 2004 deren
Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Zürich in Aussicht
gestellt.
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4. Stellungnahme der RPK

Bei der vorgesehenen Verselbstständigung der Gemeindewerke stehen sich
Güter aus den verschiedensten Bereichen gegenüber, die zudem nach unter-
schiedlichsten Wertungskriterien beurteilt werden können. Der von den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern zu treffende Entscheid über eine Verselbst-
ständigung stellt damit letztlich einen politischen Entscheid dar, der nicht allein
aus rein ökonomischer und/oder aus rein rechtlicher Sicht getroffen werden
kann.

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Vorlage des Gemeinderates und
die zugehörigen Unterlagen auf die rechtliche Zulässigkeit und finanzielle Trag-
weite hin geprüft und hat dem Antrag des Gemeinderates zugestimmt. Die
Rechnungsprüfungskommission beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern deshalb, dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen.

5. Empfehlung des Gemeinderates

Die Verselbstständigung der Gemeindewerke Küsnacht bildet eine wichtige
Grundlage für eine erfolgreiche Unternehmensführung mit der erforderlichen
Flexibilität im künftigen Marktumfeld. Die Werke in verselbstständigter Rechts-
form sind wesentlich besser gerüstet, um den neuen Herausforderungen des
sich immer stärker entwickelnden Wettbewerbs rechtzeitig und effizient zu
begegnen. Die korrekte und ausreichende Versorgung der Kundinnen und Kun-
den bleibt bei der Verselbstständigung vollumfänglich gewahrt. Die Werke sind
mit der vorgeschlagenen Verselbstständigung finanziell und organisatorisch
gut auf ihre Aufgaben vorbereitet. Der Gemeinderat empfiehlt deshalb, der Vor-
lage zuzustimmen.

Küsnacht, 7. Juli 2004 

Für den Gemeinderat

Dr. Ursula Gut-Winterberger Peter Wettstein
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Anhänge

– Anhang 1: Gemeindeordnung mit altem Wortlaut, Teilrevision und Bemer-
kungen

– Anhang 2: Verzeichnis der Grundstücke, die als betriebsnotwendig auf die
Werke Küsnacht AG übertragen werden
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Assek.
No. Bereich Betrifft Nr. Objekt

1 Alle Generell 288 Werkgebäude

2 EW Schaltstation 1859 Schaltstation Spitzacher

3 EW Schalt-& Trafostation 2009 Vordererb

4 EW Trafostation 164 Bahnhof

5 EW Trafostation 177 Heslibach

6 EW Trafostation 270 Wiltiswacht

7 EW Trafostation 924 Tollwies

8 EW Trafostation 1143 Itschnach

9 EW Trafostation 1608 Allmend

10 EW Trafostation 1611 Im Gü, selbstständiges und dauerndes Baurecht

11 EW Trafostation 1845 Geissbühlweg, selbst. und dauerndes Baurecht

12 EW Trafostation 2007 Kusen

13 EW Trafostation 2008 Schiedhalden

14 EW Trafostation 2177 Goldbach

15 EW Trafostation 2178 Bogleren

16 EW Trafostation 2179 Düggel

17 Wasser Reservoir & Trafostation 1610 Haselstuden

18 Wasser Reservoir & Pumpwerk 1841 Kaltenstein

19 Wasser Reservoir 3595 Gubel

20 Wasser Reservoir 1128 Goldbach

21 Wasser Reservoir 898 Amtsäger

22 Wasser Reservoir 822 Isleren

23 Wasser Pumpwerk 209 Mülitobel, Zumikon 

24 Wasser alt Reservoir 990 Schmalzgrueb, ausser Betrieb
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Anhang 2: Verzeichnis der Grundstücke, die als betriebsnotwendig auf die Werke    
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Neu Aktivum
Grundbuch Werke Küsnacht

Blatt Kat. Nr. Fläche Eigentümerin Aktion AG

1178 10896 4240 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

5880 11250 20951 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Abparzellierung auf ca. 2000 m2 Ja

1989 5478 1524 m2 Politische Gemeinde Küsnacht 1/2 ME 1/2 Miteigentum = EKZ Ja

2039 9737 155 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

2078 8338 283 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

2074 9863 162 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

4515 12144 128 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

4792 9184 226m2 Politische Gemeinde Küsnacht Überbaurecht z.L. Kat.Nr. 10329 Ja

2006 12279 455 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

3090 zl. 10843, SP Art. Politische Gemeinde Küsnacht Ja
10844 5185

5595 zl. 10608 SP Art. Politische Gemeinde Küsnacht Ja
5423

2033 6891 465 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

2037 6903 166 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

2032 5912 300 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

2028 6022 190 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

2016 6025 404 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

4476 9243 3829 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

4564 4415 137 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

5890 12117 689 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

2018 6526 880 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

2008 12142 (1450) Politische Gemeinde Küsnacht Ja
4330 1475 m2

5778 1251 4174 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

Zumikon Zumikon 295 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja
2354 1479

5779 2922 401 m2 Politische Gemeinde Küsnacht Ja

   Küsnacht AG übertragen werden
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